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Studien- und Prüfungsordnung für das Weiterbildungsangebot 

Rating-Analyst 

an der Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule Nürnberg (WZ-RA) 

Vom 11. August 2004 

 

 

Aufgrund von Art. 6 Abs. 1, Art. 72 Abs. 1 und Art. 81 Abs. 1 des Bayerischen Hochschul-
gesetzes (BayHSchG; BayRS 2210-1-1-WFK) erlässt die Georg-Simon-Ohm-Fachhoch-
schule Nürnberg folgende Satzung: 

 

 

§ 1  

Zweck und Ziel der Satzung 

Diese Satzung regelt das Weiterbildungsangebot Rating-Analyst, das Hochschulabsolven-
ten insbesondere wirtschaftswissenschaftlicher Studiengänge bzw. Personen mit einschlä-
giger fundierter Berufserfahrung in konzentrierter und praxisnaher Form die erforderliche 
Fachkompetenz vermittelt, damit diese die Bonität und die Zukunftsfähigkeit von Unterneh-
men beurteilen und sie im Rating-Prozess qualifiziert begleiten können. 

 

§ 2  

Qualifikationsvoraussetzungen 

(1) Voraussetzung für die Teilnahme am Weiterbildungsangebot Rating Analyst ist grund-
sätzlich ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Wirtschaft 
oder eine mindestens fünfjährige einschlägige Berufstätigkeit. 
Über die Einschlägigkeit des Hochschulstudiums bzw. der Berufstätigkeit entscheidet 
die Prüfungskommission. 

(2) Die Teilnahme am Weiterbildungsangebot setzt voraus, dass zwischen dem Teilnehmer 
und der Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule Nürnberg ein Vertrag über die Durchfüh-
rung des Weiterbildungsangebots zustande gekommen ist. 
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§ 3 

Ausbildungsdauer 

Das Weiterbildungsangebot umfasst in der Regel ein Semester und wird berufsbegleitend 
durchgeführt. 
 

§ 4  

Fächer, Abschlussprüfung 

(1) Die Fächer, ihre Stundenzahl, die Lehrveranstaltungsart und die Abschlussprüfung sind 
in der Anlage 1 zu dieser Satzung festgelegt. 

(2) Ziele und Inhalte der einzelnen Fächer ergeben sich aus dem Veranstaltungsplan. 

 

§ 5  

Veranstaltungsplan 

Das Georg-Simon-Ohm-Management-Institut erstellt zur Sicherstellung des Lehrangebots 
und zur Information der Weiterbildungsteilnehmer einen Veranstaltungsplan. 
Er ist hochschulöffentlich bekanntzumachen. Der Veranstaltungsplan soll insbesondere 
auch Regelungen und Angaben enthalten über die zeitliche Aufteilung sowie die Form und 
Organisation der Lehrveranstaltungen. 

 

§ 6  

Prüfung 

(1) Das Weiterbildungsangebot schließt mit einer vierstündigen Abschlussprüfung ab. 

(2) Das Weiterbildungsangebot ist erfolgreich abgeschlossen, wenn in der Abschlussprü-
fung mindestens die Note "ausreichend“ erzielt wurde. 

(3) Die Prüfung kann einmal wiederholt werden, wenn sie mit einer nicht ausreichenden 
Endnote bewertet wurde. 

 

§ 7  

Zeugnis 

Über das bestandene Weiterbildungsangebot wird ein Zeugnis nach Anlage 2 zu dieser 
Satzung erteilt. 
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§ 8  

Prüfungskommission 

Am Georg-Simon-Ohm-Management-Institut wird eine Prüfungskommission gebildet, die 
aus drei hauptamtlich lehrenden Professoren besteht. 
Diese Prüfungskommission ist auch für das Weiterbildungsangebot Rating-Analyst zustän-
dig und übernimmt die Aufgaben des Prüfungsamts. 

 

§ 9  

Sonstige Bestimmungen 

Für das berufsbegleitende Weiterbildungsangebot, insbesondere die Prüfung und das Prü-
fungsverfahren gelten die Vorschriften der Rahmenprüfungsordnung für die Fachhochschu-
len in Bayern – RaPO – vom 17. Okt. 2001 (GVBl S.686, BayRS 2210-4-1-4-1-WFK) ent-
sprechend, soweit dem nicht die Bestimmungen dieser Satzung und der Charakter der be-
rufsbegleitenden Weiterbildung entgegenstehen. 

 

§ 10  

In-Kraft-Treten 

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2003 in Kraft. 

 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule Nürnberg 
vom 05.11.2002 und des Genehmigungsschreibens des Bayerischen Staatsministeriums für Wissen-
schaft, Forschung und Kunst vom 18.06.2003, Az.: XI/3-3dO-11/52 777/02. 

 

 

Nürnberg, 11. August 2004 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Herbert Eichele 
Rektor 

 

 

Diese Satzung wurde am 12.08.2004 in der Hochschule niedergelegt. Die Niederlegung wurde am 
12.08.2004 durch Anschlag in der Hochschule bekanntgegeben. Tag der Bekanntgabe ist daher der 
12.08.2004. 
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Anlage 1 : Übersicht über die Fächer, ihre Stundenzahlen und die Abschlussprüfung des 
Weiterbildungsangebots Rating-Analyst an der Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule Nürn-
berg 
 

 
Lfd. 
Nr. 

 
Fächer 

 
Std.1) 

Art der 
Lehrver-

anstaltung 

Prüfung, 
Art und 
Dauer in 
Minuten 

Zulassungs- 
voraus-
setzung 

 
1 
 

 
Grundlagen des Ratings 

 
8 

 
SU 

  
--- 

 
2 
 

 
Quantitative Analyse 

 
12 

 
SU 

  
--- 

 
3 
 

 
Qualitative Analyse 

 
8 

 
SU 

  
--- 

 
4 
 

 
Unternehmensplanung 

 
8 

 
SU, Ü 

  
--- 

 
5 
 

 
Externes Rating  

 
16 

 
SU, Ü 

  
--- 

 
6 
 

 
Internes Rating  

 
20 

 
SU, Ü 
 

  
--- 

 
7 
 

 
Rating Advisory  

 
8 

 
SU, Ü 

  
--- 

 
8 
 

 
Unternehmensfinanzierung 

 
8 

 
SU 

  
--- 

 
9 
 

 
Abschlussprüfung 

   
schrP2) 

240 

 

 
1) Die Lehrveranstaltungen haben eine Dauer von 60 Minuten. 
2) Die Abschlussprüfung enthält Anteile aus allen Fächern 

 
 
Erläuterung der Abkürzungen 
 
schrP    = schriftliche Prüfung 
SU        = seminaristischer Unterricht 
Ü           = Übungen, Fallstudien 
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Anlage 2: Zeugnismuster 
 
 
 

Zeugnis 
 
Herr/Frau ....................................................................................................................... 
geboren am ....................................    in ........................................................................ 
hat nach ordnungsgemäßer Teilnahme am 
 
 
 

Weiterbildungsangebot 
 

Rating - Analyst 
 
 
 
die Abschlussprüfung abgelegt und bei einer Prüfungsnote von......................... 
das Gesamturteil .......................................................................erreicht. 
 
Nürnberg                                   (Prägesiegel)  
 
 
Der Rektor     Der Vorsitzende der Prüfungskommission 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notenstufen für die Endnoten
 
sehr gut 
gut 
befriedigend 
ausreichend 
nicht ausreichend 

Das Gesamturteil lautet: 
 
mit Auszeichnung bestanden bei einer Prüfungsgesamtnote bis 1,2 
sehr gut bestanden  bei einer Prüfungsgesamtnote über 1,2 bis 1,5 
gut bestanden   bei einer Prüfungsgesamtnote über 1,5 bis 2,5 
befriedigend bestanden  bei einer Prüfungsgesamtnote über 2,5 bis 3,5 
bestanden                   bei einer Prüfungsgesamtnote über 3,5 bis 4,0 

 


